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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1959

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §126 Abs2 C

Rechtssatz

Wenn das Verlassenschaftsgericht bei widersprechenden Erbserklärungen, die auf ein und dasselbe Testament

gestützt werden, demjenigen die Klägerrolle gegenüber dem ausdrücklich zum Erben Eingesetzten zuweist, der

behauptet, das Testament sei dahin auszulegen, in Wahrheit sei er Erbe, der Eingesetzte nur Legatar, liegt keine

offenbare Gesetzwidrigkeit vor.
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